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Entsprechenserklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats 
der BHE Beteiligungs-Aktiengesellschaft  

 
zu den Empfehlungen der 

„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“  
gemäß § 161 AktG 

 
 

Die BHE AG hat den Empfehlungen des Kodex mit den veröffentlichten Ausnahmen in der  
 

- Entsprechenserklärung 2002 (Kodex-Fassung vom 7. November 2002)  
- Entsprechenserklärung 2003 und 2004 (Kodex-Fassung vom 21. Mai 2003)  
- Entsprechenserklärung 2005 (Kodex-Fassung vom 2. Juni 2005) 
- Entsprechenserklärung 2006 (Kodex-Fassung vom 12. Juni 2006) und 
- Entsprechenserklärung 2007 (Kodex-Fassung vom 14. Juni 2007) 
- Entsprechenserklärung 2008 (Kodex-Fassung vom 6. Juni 2008) 

 
entsprochen. Die Entsprechenserklärungen wurden im Bundesanzeiger veröffentlicht und kön-
nen auch weiterhin auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen werden.  
 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der BHE AG erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz 
im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen  
(Kodex-Fassung vom 18. Juni 2009) der Regierungskommission Deutscher Corporate Gover-
nance Kodex grundsätzlich, jedoch mit folgenden Ausnahmen, entsprochen wurde und ent-
sprechen wird: 
 
3.8 (2)  Schließt die Gesellschaft für den Vorstand eine D&O-Versicherung ab, ist ein 

Selbstbehalt von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens zur Höhe des Einein-
halbfachen der festen jährlichen Vergütung des Vorstandsmitglieds zu vereinbaren. 
 
In einer D&O-Versicherung für den Aufsichtsrat soll ein entsprechender Selbstbehalt 
vereinbart werden. 
Der bestehende Altvertrag der D&O-Versicherung weist bislang keinen angemessenen 
Selbstbehalt für Vorstand und Aufsichtsrat auf. Die Anpassung für den Vorstand wird im 
Rahmen der vom Gesetzgeber eingeräumten Übergangsfrist nach den Regelungen im 
Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) erfolgen.  
 
Die BHE AG wird auch künftig keinen Selbstbehalt für die D&O-Versicherung von Auf-
sichtsräten vereinbaren, da die Verwaltung die Auffassung vertritt, dass die Vereinbarung 
eines Selbstbehalts nicht geeignet wäre, die Motivation und Verantwortung zu verbes-
sern, mit denen die Mitglieder des Aufsichtsrats der BHE AG die ihnen übertragenen 
Aufgaben und Funktionen wahrnehmen.  
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4.2.1 Der Vorstand soll aus mehreren Personen bestehen und einen Vorsitzenden oder Spre-

cher haben. Eine Geschäftsordnung soll die Arbeit des Vorstands, insbesondere die 
Ressortzuständigkeiten einzelner Vorstandsmitglieder, die dem Gesamtvorstand vorbe-
haltenen Angelegenheiten sowie die erforderliche Beschlussmehrheit bei Vorstandsbe-
schlüssen (Einstimmigkeit oder Mehrheitsbeschluss) regeln. 
Aufgrund der jetzigen Größe der Gesellschaft besteht der Vorstand nur aus einem Mit-
glied, das die Geschäftsaktivitäten der BHE AG in der Öffentlichkeit repräsentiert. Die 
Regelung der Geschäftsverteilung und der Zusammenarbeit im Rahmen einer Geschäfts-
ordnung ist deshalb nicht erforderlich.  

 
 
4.2.3 (2) Die Vergütungsstruktur ist auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung auszu-

richten. Die monetären Vergütungsteile sollen fixe und variable Bestandteile umfassen. 
Der Aufsichtsrat hat dafür zu sorgen, dass variable Vergütungsteile grundsätzlich eine 
mehrjährige Bemessungsgrundlage haben. Sowohl positiven als auch negativen Ent-
wicklungen soll bei der Ausgestaltung der variablen Vergütungsteile Rechnung getra-
gen werden. Sämtliche Vergütungsteile müssen für sich und insgesamt angemessen sein 
und dürfen insbesondere nicht zum Eingehen unangemessener Risiken verleiten.  

 
(3) Als variable Vergütungsteile kommen z. B. auf das Unternehmen bezogene aktien- 
oder kennzahlenbasierte Vergütungselemente in Betracht. Sie sollen auf anspruchsvol-
le, relevante Vergleichsparameter bezogen sein. Eine nachträgliche Änderung der Er-
folgsziele oder der Vergleichsparameter soll ausgeschlossen sein. Für außerordentliche 
Entwicklungen hat der Aufsichtrat grundsätzlich eine Begrenzungsmöglichkeit (Cap) zu 
vereinbaren. 
 Die in 4.2.3 (Absätze 2 und 3) geforderten Angaben sind nicht erfüllbar, da der Vorstand 
der BHE AG von der Gesellschaft keine Vergütung erhält.  
 

5.3.1 Der Aufsichtsrat soll abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens 
und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden. Diese dienen 
der Steigerung der Effizienz der Aufsichtsratsarbeit und der Behandlung komplexer 
Sachverhalte. Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden berichten regelmäßig an den Auf-
sichtsrat über die Arbeit der Ausschüsse. 
Der Aufsichtsrat der BHE AG umfasst lediglich drei Mitglieder, deshalb entfällt die  
Bildung diverser Ausschüsse. Alle Themen werden im Aufsichtsratsgremium behandelt.  

 
5.3.2 Der Aufsichtsrat soll einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) einrichten, der sich 

insbesondere mit Fragen der Rechnungslegung, des Risikomanagements und der 
Compliance, der erforderlichen Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, der Erteilung 
des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwer-
punkten und der Honorarvereinbarung befasst. Der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses soll über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungs-
legungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren verfügen. Er sollte unabhängig und 
kein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft sein, dessen Bestellung vor weniger 
als zwei Jahren endete. 
Der Aufsichtsrat der BHE AG umfasst lediglich drei Mitglieder, deshalb entfällt die  
Bildung eines Prüfungsausschusses.  
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5.3.3. Der Aufsichtsrat soll einen Nominierungsausschuss bilden, der ausschließlich mit Ver-

tretern der Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge 
an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vorschlägt. 
Der Aufsichtsrat der BHE AG umfasst lediglich drei Mitglieder, deshalb entfällt die  
Bildung eines Nominierungsausschusses. 

 
 
5.4.6  (2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen neben einer festen eine erfolgsorientierte 

Vergütung erhalten. (...) 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste Vergütung, die durch Beschluss der 
Hauptversammlung in der Satzung verankert ist. Es ist nicht geplant, von dieser Ver-
gütungsform abzuweichen. Auch eine erfolgsorientierte Vergütung der Aufsichtsrats-
mitglieder wird nicht eingeführt. In diesen Punkten wird die BHE AG von den Vorgaben 
abweichen, da nach Ansicht der Gesellschaft diese Regeln nicht dazu geeignet sind, die 
Arbeit des Aufsichtsrats weiter zu verbessern.  

 
7.1.2 (...) Der Konzernabschluss soll binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende, die  

Zwischenberichte sollen binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums, öffentlich 
zugänglich sein. 
Die BHE AG erstellt keinen Konzernabschluss, da sie gemäß HGB nicht zur Erstellung 
eines Konzernabschlusses verpflichtet ist.  

 
7.1.3 Der Corporate Governance Bericht soll konkrete Angaben über Aktienoptionspro-

gramme und ähnliche wertpapierorientierte Anreizsysteme der Gesellschaft enthalten. 
Durch die Hauptversammlung der BHE AG wurde bisher kein Aktienoptionsprogramm 
verabschiedet. 

 
7.1.5 Im Konzernabschluss sollen Beziehungen zu Aktionären erläutert werden, die im Sinne 

der anwendbaren Rechnungslegungsvorschriften als nahe stehende Personen zu quali-
fizieren sind. 
Die BHE AG erstellt keinen Konzernabschluss, da sie gemäß HGB nicht zur Erstellung 
eines Konzernabschlusses verpflichtet ist. Insoweit entfällt eine Offenlegung der Be-
ziehungen zu Aktionären. 

 
 
 
Frankfurt am Main, im Dezember 2009  
 
 
 
 
 
Der Aufsichtsrat   Der Vorstand 
 


